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Seit dem 23. Dezember 2020 wird die Maklerpro-
vision beim Erwerb von Wohneigentum maximal 
hälftig zwischen Verkäufern und Käufern aufge-
teilt. Die Gesetzesänderung soll Haushalte durch 
Senkung der Erwerbsnebenkosten beim Immobi-
lienerwerb unterstützen. Auswertungen auf Basis 
von Inseratsdaten zeigen, wo Immobilienkäufer in 
den ersten Monaten nach der Einführung beson-
ders entlastet wurden.

Insgesamt geringere Maklerprovisionen

Vor Inkrafttreten des „Gesetzes über die Verteilung der 
Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen 
über Wohnungen und Einfamilienhäuser“ (vgl. BGBl. I 
2020 S. 1245) lag die Maklerprovision für Käufer im bun-
desdeutschen Durchschnitt bei knapp unter 5 Prozent. 
Neben der Maklerprovision sind auch die anderen Teile 
der Erwerbsnebenkosten, die Grunderwerbsteuer und 
die Grundbuch- und Notarkosten, prozentual an den 
Kaufpreis der Immobilie gebunden. Somit ist die abso-
lute Höhe der Maklervergütung und der Erwerbsneben-
kosten als Ganzes in den vergangenen Jahren parallel 
zu den Kaufpreisen gestiegen. Während den vielerorts 
stark gestiegenen Kaufpreisen auf der Finanzierungssei-
te deutlich gesunkene Hypothekenzinsen gegenüber-
stehen, müssen die Erwerbsnebenkosten in der Regel 

im vollen Umfang aus Eigenkapital finanziert werden. 
Damit bilden die Erwerbsnebenkosten einen immer en-
ger werdenden Flaschenhals beim Immobilienerwerb. 
In den ersten Monaten seit Einführung des neuen Geset-
zes ist die durchschnittliche Maklerprovision um 1,5 Pro-
zentpunkte gefallen, im Mittel sind für Käufer jetzt also 
noch knapp 3,5 Prozent Provision fällig (vgl. Abbildung). 
Bei einem mittleren Kaufpreis von 300.000 Euro für eine 
Eigentumsimmobilie könnten Käufer somit 4.500 Euro 
Eigenkapital sparen.

Maklerprovision überall gesunken

Vor Einführung des Gesetzes war es in einigen Bundes-
ländern üblich, dass der Käufer die gesamte Provision 
zu tragen hatte, während es in anderen Regionen meist 
zu einer Teilung der Provision kam. Nach dem neuen 
Halbteilungsprinzip kann der Verkäufer, wenn er den 
Makler alleinig beauftragt hat, maximal 50 Prozent der 
Provision vom Käufer erstattet bekommen. Ist der Ma-
kler für beide Parteien tätig, so kann er nun von beiden 
Parteien lediglich eine Provision in gleicher Höhe verlan-
gen. Die Provision für Käufer war zuvor beispielsweise in 
Brandenburg und Berlin am höchsten, wo durchschnitt-
lich knapp 7 Prozent anfielen und Verkäufer in der Regel 
keine Provision zahlten. Am geringsten wiederum war 
sie im Saarland und in Bayern, wo im Durchschnitt zwi-
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schen 3,5 und 4 Prozent aufzubringen waren. Allerdings 
konnte auch in Märkten, in denen es traditionell üblich 
war, dass die Maklerprovision geteilt wurde, beobachtet 
werden, dass die Provisionen für die Käufer über die Zeit 
anstiegen (vgl. Voigtländer, 2019).

Die durchschnittliche Maklerprovision ist in allen deut-
schen Landkreisen und Städten gefallen. Der durch-
schnittliche Rückgang betrug dabei mindestens 0,1 
Prozentpunkte im Landkreis Cochem-Zell in Rhein-
land-Pfalz und höchstens 3,2 Prozentpunkte in Pots-
dam-Mittelmark. Dabei gilt im Grundsatz, dass die Provi-
sion in Regionen mit vorab hohem Niveau am stärksten 
zurückgegangen ist. In Berlin beispielsweise hat sich die 
Provisionshöhe fast halbiert und im Durchschnitt aller 
Inserate sind dort nun 3,6 Prozent Provision für den 
Käufer fällig. In Brandenburg ist diese etwas schwächer 
zurückgegangen, dort müssen noch 4 Prozent des Kauf-
preises an den Makler überwiesen werden. Aber auch in 
Bundesländern, in denen in der Vergangenheit geringere 
Maklerprovisionen üblich waren, sank die durchschnitt-
liche Provision, wenn auch deutlich schwächer. Im Saar-
land beispielsweise ging diese von 3,7 auf durchschnitt-

lich 3,4 Prozent zurück, in Bayern von 3,8 auf 3,1 Prozent 
und auch im Land der Häuslebauer sank die Provision 
um einen Prozentpunkt von 4,4 Prozent auf 3,4 Prozent.

Im Vergleich der sieben größten deutschen Städte ist die 
durchschnittliche Provisionshöhe in Berlin am stärksten 
zurückgegangen. Aber auch in Hamburg (-2,6 Prozent-
punkte) und Frankfurt am Main (-2,3 Prozentpunkte) 
ist sie deutlich gesunken. In diesen drei Städten war es 
vor Inkrafttreten des Gesetzes üblich, dass der Käufer 
die Provision vollständig trägt. Doch auch in den übri-
gen vier der sieben größten deutschen Städte zeigt das 
Gesetz messbare Wirkung: In Stuttgart sank die durch-
schnittliche Provision um 1,2 Prozentpunkte und in Düs-
seldorf, München und Köln um 0,8 bis 0,9 Prozentpunk-
te.

Mehr private Immobilienverkäufe

Auch der Anteil der Inserate, bei denen gar keine Makler-
provision anfällt, hat nach Einführung des Gesetzes deut-
lich zugenommen. Vor Einführung lag dieser bei rund 35 
Prozent, in den ersten Monaten nach Einführung bei 43 
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Prozent (vgl. Abbildung). Damit scheint das Gesetz dazu 
geführt zu haben, dass mehr Immobilienbesitzer den 
Verkauf einer Immobilie in die eigenen Hände nehmen. 
Insbesondere in den Regionen, in denen es zuvor üblich 
war, dass die Käufer die Provision voll trugen, bieten sich 
Anreize für die Verkäufer, den Makler nun beim Verkauf 
außen vor zu lassen. So ist in Hamburg beispielsweise 
der Anteil der provisionsfreien Verkaufsinserate um 16 
Prozentpunkte gestiegen, in Hessen hat der Anteil um 
12 Prozentpunkte zugenommen. Einen nur leichten An-
stieg um 2 Prozentpunkte gab es im Saarland und auch 
in Berlin nahm der Anteil der provisionsfreien Angebote 
mit einem Plus von 3 Prozentpunkten kaum zu.

Mehr Anreize zu verhandeln

Die Entwicklung der Maklerprovisionen konnte zwar 
nicht der Höhe nach, aber von der Richtung her erwar-
tet werden. Während nach den vorherigen Regeln eine 
einseitige Erhöhung der Provision zu Lasten der Käufer 
möglich war – häufig sogar mit einer Provisionsfreiheit 
für Verkäufer geworben wurde – besteht nun ein starker 
Anreiz für Verkäufer, über die Provisionshöhe zu verhan-
deln. Hierdurch hat es bereits erste Bewegungen bei 
den Provisionssätzen gegeben, doch dies dürfte noch 
nicht das Ende der Entwicklung sein, auch wenn die 
Provisionssätze in den ersten Monaten seit Einführung 
des Gesetzes stagnieren. Vergleicht man die aktuelle 
Provisionshöhe in Deutschland mit dem europäischen 
Ausland, scheint es schließlich noch Potenzial für weite-
re Senkungen zu geben. So liegen die Provisionssätze in 
Schweden, den Niederlanden und dem Vereinigten Kö-
nigreich bei 2 Prozent oder weniger, in Dänemark zumin-
dest bei 4 Prozent (vgl. Voigtländer, 2019) – in Deutsch-
land sind es dagegen aktuell für beide Seiten zusammen 
noch fast 7 Prozent. Bedenkt man, dass gleichzeitig die 
Zahl der ohne Makler inserierten Angebote gestiegen 
ist, verheißt dies einen intensiven Wettbewerb. Grund-
sätzlich zeigt etwa Stamsø (2015), dass Makler bessere 
Preise erzielen und auch schneller verkaufen können 
als Privatverkäufer. Derzeit schrecken aber die Provisi-
onssätze Privatverkäufer noch ab. Zukünftig ist damit zu 
rechnen, dass Makler den Verkäufern stärker entgegen-
kommen, um Marktanteile zu gewinnen. Dabei ist auch 
zu berücksichtigen, dass die Zahl der Transaktionen 

insgesamt eher stagniert, die Preise aber weiter steigen 
– für Makler ist es daher umso wichtiger, Transaktionen 
zu begleiten. Tatsächlich zeigt sich in vielen Märkten mit 
niedrigen Provisionssätzen, dass der Anteil der von Mak-
lern begleiteten Verkäufe sehr hoch ist. Eine solche Ent-
wicklung ist daher auch für Deutschland möglich. Aller-
dings geht Deutschland einen Sonderweg, da in keinem 
anderen Land eine hälftige Teilung vorgeschrieben ist. 
In anderen Märkten gilt in der Regel das Bestellerprin-
zip. Nicht nur aus diesem Grund erscheint es lohnend, 
die Entwicklungen im Markt regelmäßig zu beobachten. 
Dann lässt sich auch auf Basis längerer Datenreihen 
analysieren, welche Effekte die neuen Maklerregeln auf 
die Preisentwicklung hatten.

Hinweis: Eine interaktive Karte zur Veränderung der 
Provisionssätze bei Immobilienvermittlungen findet 
sich unter https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_
upload/HTML/2021/Maklerprovision/maklerprovision.
html.
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